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Abstract 
 
Wesentlicher Bestandteil des Kampfes gegen Korruption in der öffentlichen Verwaltung ist die 
Befähigung der Mitarbeiterschaft, alltägliche Situationen mit Korruptionspotenzial zu identifi-
zieren. Diese Forschungsarbeit folgt der Frage, inwieweit bereits eine entsprechende Sensibi-
lisierung des Personals im öffentlichen Sektor festzustellen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund beschreibt der vorliegende Arbeitsbericht die Ergebnisse einer empi-
rischen Studie der Verfasser zur Fähigkeit von Bachelor- und Master-Studierenden an der Hes-
sischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), berufliche Situatio-
nen mit Korruptionspotenzial zu identifizieren und geeignete Handlungsweisen zu erkennen. 
Die in dieser Studie gewonnen Erkenntnisse sind die Grundlage für abschließende Handlungs-
empfehlungen im Rahmen einer vorbeugenden Korruptionsstrategie in öffentlichen Verwal-
tungen. Der Bericht adressiert damit sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltungspraxis. 
 
 

1. Forschungsgegenstand und Fokus der Forschungsarbeit 
 

1.1. Gegenstand der Forschung  
 
Korruption untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat. Somit muss es ein Ziel des 
Staates sein, Korruption im öffentlichen Sektor zu unterbinden und Schulungs- und Kontroll-
mechanismen zur Eindämmung von Korruptionspotenzialen zu installieren. Von öffentlichen 
Verwaltungen wird durchgängig erwartet, dass die hoheitliche Aufgabenwahrnehmung nach 
Recht und Gesetz erfolgt. Es gilt zu verhindern, dass es zu einer unlauteren Einflussnahme auf 
Entscheidungen öffentlicher Amtsträger durch korrumpierende Handlungen kommt. Im Rah-
men der Korruptionsprävention mangelt es nicht an Richtlinien und Handlungsanweisungen, 
die vom öffentlichen Dienstherrn/Arbeitgeber der Mitarbeiterschaft regelmäßig zur Kenntnis-
nahme gegeben werden (z.B. Richtlinie zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämp-
fung in der öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen vom 18.11.2019, Gesetz zur Bekämp-
fung von Korruption, Beamtenstatusgesetz, Hessisches Beamtengesetz). Diese Vorschriften 
sind in der Regel geprägt von übergeordneten Antikorruptionsnormen wie z.B. das Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen Korruption aus dem Jahr 2006. 
 
Die oftmals recht allgemein und in Teilen auch abstrakten Vorschriften stoßen in der Praxis 
auf eine Mitarbeiterschaft, die in beruflichen Alltagssituationen ganz konkrete Entscheidun-
gen zu treffen hat, ob eigene oder bei Arbeitskolleg:innen beobachtete Handlungsweisen 
Merkmale von Korruption aufweisen. Fraglich ist hierbei, ob die Bereitstellung eines Vorschrif-
tengerüsts seitens des Dienstherrns/Arbeitsgebers sowie ein regelmäßiger Verweis hierauf 
hinreichend ist, um das Kompetenzniveau der Mitarbeiterschaft zur Beurteilung von Situatio-
nen mit Korruptionspotenzial in zielbringender Art und Weise zu steigern und damit eine sig-
nifikante Steigerung der Erfolgsaussichten auf Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Sektor 
zu bewirken.  
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1.2. Fokus der Forschungsarbeit 
 

Die Forschungsarbeit fokussiert sich exemplarisch auf das Bundesland Hessen und hier insbe-
sondere auf den Kreis der in Bezug auf die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit überwiegend 
noch jungen Mitarbeiterschaft in den öffentlichen Verwaltungen. Ziel ist es, Erkenntnisse zu 
erzielen zum Kompetenzgrad im Themenkreis „Identifikation von Erscheinungsformen der 
Korruption in der Praxis“ dieser Zielgruppe.  
 
Abhängig von den Forschungsergebnissen können darauf aufbauend die Fragen beantwortet 
werden, in welchem Ausmaß Kompetenzmängel feststellbar sind und welche Maßnahmen er-
griffen werden können, um zu einer Kompetenzsteigerung beizutragen. Diese Maßnahmen 
sind sodann im Spannungsfeld von betriebsinternen und hochschulischen Bildungsbeiträgen 
zu diskutieren. 
 
Vor diesem Hintergrund leistet diese Forschungsarbeit einen elementaren Beitrag zur Kompe-
tenzsteigerung der öffentlichen Verwaltungen im Entwicklungsprozess einer geeigneten Kor-
ruptionsbekämpfungsstrategie und unterstützt damit in besonderem Maße das Anliegen der 
öffentlichen Dienstherren/Arbeitgeber in Hessen, das Ausmaß von Korruption in öffentlichen 
Verwaltungen erfolgreich zu reduzieren.  
 
Die der Forschungsarbeit zugrunde liegenden Befragungen wurden im Jahr 2021 durchgeführt 
und bildeten die Grundlage für ein zweigeteiltes Forschungsvorhaben. Im ersten Teil wurde 
der Frage gefolgt, ob und in welchem Ausmaß Kenntnisse über das Korruptionsphänomen bei 
Berufsanfängern und Mitarbeiter:innen mit einer relativ kurzen Berufstätigkeit bestehen. Der 
diesem Arbeitsbericht zugrunde liegende zweite Teil des Forschungsvorhaben untersuchte die 
Fähigkeit der Befragten, Korruptionsproblematiken in der Praxis zu erkennen.  
 
 

2. Vorgehensweise und Struktur der Forschungsarbeit 
 

2.1. Forschungsarbeit und Vorgehen 
 

Das Forschungsvorhaben wurde geleitet von zwei wissenschaftlichen Fragestellungen, zu de-
nen in empirischen Untersuchungen Erkenntnisse, als Zielsetzung des Forschungsvorhabens, 
gewonnen werden sollten: 
 
 Frage 1: Gibt es berufliche Alltagssituationen, die von Teilen der studentischen Nach-

wuchskräfte nicht als korruptionsrelevant erkannt werden? 
 

 Frage 2: Wie können auf Grundlage der Ergebnisse ggfs. fehlende Kompetenzen auf-
gebaut und eine hinreichende Sensibilisierung der Mitarbeiterschaft erreicht werden? 
 

Zur Bearbeitung dieses Forschungsvorhaben haben sich zwei Hochschullehrer, Prof. Dr. Elmar 
Schmitz und Prof. Dr. Frank Hogrebe, bewusst zusammengefunden, da durch den verstärkten 
Lehreinsatz von Prof. Dr. Elmar Schmitz im Bachelorstudiengang Public Administration und 
den korrespondierend verstärkten Lehreinsatz von Prof. Dr. Frank Hogrebe im 
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Masterstudiengang Public Management sowohl berufliche Einsteiger in der öffentliche Ver-
waltung als auch solche mit in der Regel mindestens fünfjähriger praktischer Verwaltungser-
fahrung in das Forschungsdesign mit einbezogen werden konnten.  

 

2.2. Strukturierung des Forschungsvorhabens  
 

Im Rahmen einer systematischen Recherche und Auswertung zur Zielsetzung des Forschungs-
vorhabens wurden zunächst wissenschaftliches Datenmaterial zum Korruptionsphänomen 
und quellenspezifische Erkenntnisse zu Korruptionstatbeständen gewonnen. Aus den Sich-
tungsergebnissen wurde ein Fragebogen für die zwei Untersuchungsgruppen, Bachelor- und 
Masterstudierende, konzipiert, und anschließend für die Befragung der Zielgruppen genutzt. 
 
Die Befragung bestand aus acht Fallstudien, zu denen sechs Aussagen präsentiert wurden. Für 
die Befragten bestand die Aufgabe, die korrekten Aussagen auszuwählen. Die Aussagen 1 bis 
4 bezogen sich inhaltlich auf die Fallstudie. Aussage 5 war zu wählen, wenn keine der ersten 
vier Aussagen zutreffend war. Aussage 6 war zu wählen für den Fall des Nicht-Wissens. Es 
bestand die Möglichkeit zu Mehrfachauswahlen. 
 
Ziel der Befragung war es herauszufinden, inwieweit konkrete Situationen aus dem berufli-
chen Kontext in ihrem Bezug zum Korruptionsphänomen erkannt werden können und inwie-
weit eine Sensibilität für das Korruptionsphänomen auch möglicherweise jenseits der Kennt-
nis rechtlicher Vorgaben besteht. 
 
Das Projekt war auf 8 Monate angelegt. Ziel war es, die Befragungsergebnisse auszuwerten 
und anschließend in einem Forschungsbericht aufzubereiten, der neben den Recherche- und 
Untersuchungsergebnissen auch weitergehende Forschungserkenntnisse enthalten sollte. 
Wesentliche Inhalte aus diesem Forschungsvorhaben sollen sowohl zum Kompetenzaufbau 
als auch zur Sensibilisierung der Beteiligten vor Ort in den öffentlichen Verwaltungen für Fra-
gen zur Relevanz und Ausgestaltung von Korruptionspräventionskonzepten dienlich sein. 
 
Die Ergebnisse sind direkt in der Verwaltungsforschung und in der Lehre nutzbar. Insbeson-
dere können Forschungserkenntnisse unmittelbar auch für die Verwaltungspraxis als Impuls-
gebung und zur Reflexion genutzt werden. Besonders für die Weiterentwicklung in der Lehre 
bieten sich Potenziale aus dem Forschungsvorhaben: 
 
 Zur Aktualisierung und fachlichen Weiterentwicklung des Lehrangebotes, indem ge-

zielt Impulse für die Fortentwicklung der einschlägigen Curricula gegeben werden bzw. 
zum Angebot von Wahl- und zusätzlichen Fachveranstaltungen. 
 

 Durch Realisierung eines besonderen Praxisbezugs in der Lehre selbst, indem Erkennt-
nisse aus diesem Forschungsvorhaben gezielt mit Praxisfällen zum thematischen Kom-
petenzaufbau und zur Sensibilisierung für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der 
Korruptionsbekämpfung eingesetzt werden. Darüber hinaus können die Erkenntnisse 
aus diesem Forschungsvorhaben genutzt werden, um Lücken im Kompetenzaufbau 
der Untersuchungsgruppen im Bereich der Korruptionsprävention zu schließen. 

 
Die Erkenntnisse aus diesem Forschungsvorhaben sind damit zum Einsatz in der Verwaltungs-
praxis als auch in der Lehre geeignet, sie adressieren sowohl die Führungs- und 
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Sachbearbeiterebene in den öffentlichen Verwaltungen als auch Studierende und Lehrende 
an der HöMS bzw. an Verwaltungsfachhochschulen insgesamt. 

 
 

3. Umsetzung des Forschungsvorhabens 
 

Befragt wurden 65 Studierende des Bachelor Studiengangs Public Administration und 15 Stu-
dierende des Master Studiengangs Public Management. Ziel der Befragung war es herauszu-
finden, inwieweit bei den Studierenden eine Sensibilität für Situationen mit Korruptionspo-
tenzial besteht. Hierzu wurden acht imaginäre Fälle konstruiert, die abgewandelt auch bereits 
in der zentralen Schulung des Landes Hessen für Antikorruptionsbeauftragte verwendet wer-
den.1 Aufgabe der Studierenden war es, die Aussagen zum korrekten Verhalten von Mitarbei-
tenden im öffentlichen Dienst zu identifizieren oder alternativ festzustellen, dass keine der 
Aussagen korrekt ist bzw. dass man es nicht weiß. Die Studierenden wurden vorab aufgefor-
dert, soweit bekannt, bei der Bearbeitung der Fallstudien die einschlägigen Regelungen des 
Hessischen Landesrechtes zugrunde zu legen, an denen sich typischer Weise auch die hessi-
schen Kommunen bei ihren Regelungen ausrichten. 

 

Fallstudie 1 „Geschenk für den Redner“ 

 

Abbildung 1: Fallstudie 1 

Antwort 2, Antwort 3 und Antwort 4 beschreiben hier korrektes Verhalten. Antwort 1 ist in 
ihrer Generalität nicht korrekt.2 

 
1 Die Verfasser danken Kriminaldirektorin Jenny Breede, Hessische Hochschule für öffentliches Management 
und Sicherheit, für die Bereitstellung der Fallstudien und die intensive Diskussion der Fälle. 
2 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer II, Nrn. 1.1 und 1.3. 
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Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 
 
 

 

Abbildung 2: Antwortverhalten Fallstudie 1 (Bachelor-Studierende) 

18% der Befragten erkannten Antwort 2 als richtig, 49% Antwort 3 und 22% Antwort 4. 15% 
hielten unzutreffender Weise Antwort 1 für richtig. 9% erklärten, dass sie es nicht wüssten. 
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 3: Antwortverhalten Fallstudie 1 (Master-Studierende) 

7% der Befragten erkannten Antwort 2 als richtig, 53% Antwort 3 und 40% Antwort 4. 15% 
hielten unzutreffender Weise Antwort 1 für richtig. 7% erklärten, dass keine der ersten vier 
Antwortmöglichkeiten richtig sei. 13% erklärten, dass sie es nicht wüssten. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass angesichts des Antwortverhaltens für den Sachver-
halt eine hohe Unsicherheit bei den Studierenden beider Studiengänge festzustellen ist. Ge-
rade die geringe Auswahl von Antwortmöglichkeit 2 fällt auf. Hier ist zu vermuten, dass bei 
den Studierenden eine Konfusion von moralischen Normen wie Unhöflichkeit und juristisch 
korrektem Verhalten entstanden ist. Diese These wäre aber sicherlich weiter zu überprüfen. 
Ebenso fällt eine auffällige Zustimmung zu Antwortmöglichkeit 1 auf. Hier aber handelt es sich 
in seiner Absolutheit um ein hochgradig problematisches Verhalten im Korruptionskontext. 
Darüber hinaus fällt für die Studierenden des Master-Studiengangs auf, dass rund 20% entwe-
der kein vorgeschlagenes Verhalten für korrekt hielten oder es nicht einschätzen konnten. Der 
Themenkomplex dieser Fallstudie ist damit sehr geeignet für eine inhaltliche Integration in die 
Studiengänge. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 Antwort 5 Antwort 6



 

 10 

Fallstudie 2 „Abholung und Rundfahrt für Prüfer“ 

 

Abbildung 4: Fallstudie 2 

Antwort 2 und Antwort 3 beschreibt hier korrektes Verhalten. Auch wenn Antwort 2 hier an-
gesichts rechtlicher Vorgaben sicherlich ein nicht zwangsläufig notwendiges Verhalten zum 
Ausdruck bringt, entspricht es dennoch korruptionsvermeidendem Verhalten.3 
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
3 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer II, Nr. 1.2. 
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Abbildung 5: Antwortverhalten Fallstudie 2 (Bachelor-Studierende) 

40% der Befragten erkannten Antwort 2 als richtig, 52% Antwort 3. Jeweils 2% hielten unzu-
treffender Weise die Antwortworten 1 und 4 für richtig. 5% erklärten, dass sie es nicht wüss-
ten. 
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 6: Antwortverhalten Fallstudie 2 (Master-Studierende) 

40% der Befragten erkannten Antwort 2 als richtig, 67% Antwort 3. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei den Studierenden in der Breite keine Sicherheit 
bei der Einschätzung dieser Fallstudie besteht. Hier ist für die Studierenden beider Studien-
gänge ein Schulungsbedarf zu identifizieren.  
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Fallstudie 3 „Gewinn eines Mobiltelefons“ 

 

Abbildung 7: Fallstudie 3 

Antwort 5 ist hier korrekt. Antwort 3 ist nicht regelkonform, da angeführt wird, dass der Mit-
arbeiter/die Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes zu einer anderen Einschätzung der Situa-
tion käme, wenn er/sie vorab gefragt worden wäre, ob er/sie an der Verlosung teilnehmen 
möchte.4  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
4 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer II, Nr. 1. 
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Abbildung 8: Antwortverhalten Fallstudie 3 (Bachelor-Studierende) 

Nur 15% der Befragten erkannten Antwort 5 als richtig. 15% wählten unzutreffender Weise 
Antwort 1, 3% Antwort 2, 52% Antwort 3 und 2% Antwort 4. 12% erklärten, dass sie es nicht 
wüssten. 
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 9: Antwortverhalten Fallstudie 3 (Master-Studierende) 

Nur 27% der Befragten erkannten Antwort 5 als richtig. 7% wählten unzutreffender Weise 
Antwort 1 und 53% Antwort 3. Keiner wählte Antwortmöglichkeit 2 und 4. 13% erklärten, dass 
sie es nicht wüssten. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei diesem Sachverhalt eine deutliche Fehleinschät-
zung seitens der Studierenden beider Studiengänge vorliegt. Insbesondere Antwortmöglich-
keit 3 scheint in der Wahrnehmung der Studierenden regelkonformes Verhalten darzustellen. 
Hier ist die Sensibilität der Studierenden in Zukunft zu erhöhen; es besteht ein Schulungsbe-
darf. 
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Fallstudie 4 „Essenseinladung“ 

 

Abbildung 10: Fallstudie 4 

Die Antworten 2, 3 und 4 stellen regelkonformes Verhalten dar. Auf das in Antwortmöglichkeit 
2 angeregte Verhalten sollte allerdings zum Schutz von Erholungszeiten nur in absoluten Aus-
nahmefällen zurückgegriffen werden, obwohl es die Anti-Korruptionsvorschriften nicht ver-
letzt.5  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
5 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer I, Nr. 2.2. 
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Abbildung 11: Antwortverhalten Fallstudie 4 (Bachelor-Studierende) 

5% der Befragten erkannten Antwort 2 als richtig, 80% Antwort 3 und 20% Antwort 4.  2% 
wählten unzutreffender Weise Antwort 1. 2% hielten keine Antwortmöglichkeit für richtig. 5% 
erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 12: Antwortverhalten Fallstudie 4 (Master-Studierende) 

Keiner der Befragten erkannte Antwort 2 als richtig. 80% erkannten Antwort 3 als korrekt und 
27% Antwort 4. 7% wählten unzutreffender Weise Antwort 1. Keiner hielt keine Antwortmög-
lichkeit für richtig. Keiner erklärte, dass er es nicht wüsste. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in beiden Studiengängen eine halbwegs symmetri-
sches Antwortverhalten zu beobachten ist. Es besteht eine hohe Übereinstimmung bei der 
befürworteten Antwortmöglichkeit 3. Die ebenfalls regelkonforme Antwortmöglichkeit 4 wird 
hingegen nur von rund einem Viertel als korrekt erachtet. Auch hier könnte wieder eine Kon-
fusion durch konfligierende Regeln (gesellschaftliche Normen der Höflichkeit versus regelkon-
formes Verhalten im Sinne der Korruptionsprävention) entstanden sein. Das Antwortverhal-
ten offenbart auch hier eine Unsicherheit in der Einschätzung oder eine Fehleinschätzung in 
Bezug auf korruptionsvermeidendes Verhalten. Diese Unsicherheit manifestiert einen Schu-
lungsbedarf. 
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Fallstudie 5 „Plausch im Eiscafé“ 

 

Abbildung 13: Fallstudie 5 

Die Antwort 4 stellt regelkonformes Verhalten dar. Die Antwortmöglichkeiten 1 und 2 sind 
abzulehnen, weil aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens jeglicher private Kontakt 
(auch für beobachtende Dritte) eine unangemessene Nähe zum Ausdruck bringt. Antwort-
möglichkeit 3 induziert den Verrat von Dienstgeheimnissen.6  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
6 Siehe auch Richtlinie zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen 

Verwaltung des Landes Hessen vom 19.11.2019, Ziffer 4.1.1. 
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Abbildung 14: Antwortverhalten Fallstudie 5 (Bachelor-Studierende) 

Lediglich 46% der Befragten erkannten Antwort 4 als richtig.  29% wählten unzutreffender 
Weise Antwort 1, 15% Antwort 2 und 2% Antwort 3. 5% hielten keine Antwortmöglichkeit für 
richtig. 11% erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 15: Antwortverhalten Fallstudie 5 (Master-Studierende) 

Lediglich 40% der Befragten erkannten Antwort 4 als richtig. 40% wählten unzutreffender 
Weise Antwort 1, 13% Antwort 2 und keiner Antwort 3. 7% hielten keine Antwortmöglichkeit 
für richtig. Ebenfalls 7% erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Zusammenfassend fällt auf, dass eine hohe Unsicherheit bei der Einordnung dieser Fallstudie 
existiert. Zwar wird die korrekte Antwort vier am häufigsten gewählt; allerdings haben sich in 
beiden Studiengruppen nur weniger als die Hälfte für diese Antwort entschieden. Auch wer-
den alternative Antworten fehlerhafter Weise in Betracht gezogen. Somit wird auch auf Basis 
dieser Fallstudie ein Schulungsbedarf zum Korruptionsphänomen sichtbar. 
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Fallstudie 6 „Handy vom Firmenvertreter“ 

 

Abbildung 16: Fallstudie 6 

 
Die Antwortmöglichkeit 1 stellt hier regelkonformes Verhalten dar. Auch wenn die Antwort-
möglichkeiten 3 und 4 nahelegen, dass es sich nicht um eine unmittelbare persönliche Berei-
cherung des Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst handelt, so wird hier dennoch eine un-
rechtmäßige Vorteilnahme zugunsten der Dienststelle bzw. eines Arbeitskollegen organisiert. 
Somit sind die Antworten 3 und 4 zu verneinen. Antwort 2 stellt hingegen eine persönliche 
Bereicherung aus der amtlichen Tätigkeit heraus dar und ist damit abzulehnen.7  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
7 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer II, Nr. 1.1. 
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Abbildung 17: Antwortverhalten Fallstudie 6 (Bachelor-Studierende) 

Bei dieser Fallstudie ergibt sich ein eindeutiges Bild. 86% der Befragten erkannten Antwort 1 
als richtig.  Nur 3% wählten unzutreffender Weise Antwort 3. 3% hielten keine Antwortmög-
lichkeit für richtig. 8% erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 18: Antwortverhalten Fallstudie 6 (Master-Studierende) 

Bei dieser Fallstudie ergibt sich ein eindeutiges Bild. 100% der Befragten erkannten Antwort 1 
als richtig.  Keiner wählte eine andere Antwortmöglichkeit.  
 
Die Studierenden beider Studiengänge konnte diese Fallstudie fast durchgängig richtig einord-
nen und das regelkonforme Verhalten bestimmen. Lediglich bei den Bachelor-Studierenden 
gab es vereinzelt Unsicherheiten. Somit ergibt sich für dieses Kontext kein besonderer Klä-
rungs- und Schulungsbedarf. 
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Fallstudie 7 „Unentgeltliches Sonntagsbrunch“ 

 

Abbildung 19: Fallstudie 7 

Hier beinhalten die Antwortmöglichkeiten 1 bis 4 allesamt kein regelkonformes Verhalten für 
Mitarbeitende im öffentlichen Dienst. Insofern ist hier Antwortalternative 5 korrekt.8  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 

 
8 Siehe auch Verwaltungsvorschrift für Beschäftigte des Landes über die Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen, Ziffer I, Nr. 2.2. 
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Abbildung 20: Antwortverhalten Fallstudie 7 (Bachelor-Studierende) 

72% der Befragten erkannten Antwort 5 als richtig. 6% wählten unzutreffender Weise Antwort 
1, 2% Antwort 2, keiner Antwort 3 und 5% Antwort 4. 17% erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 21: Antwortverhalten Fallstudie 7 (Master-Studierende) 

93% der Befragten erkannten Antwort 5 als richtig. 7% erklärten, dass sie es nicht wüssten. 
 
Zusammenfassend ergibt sich hier ein inhomogenes Bild für die beiden Studierendengruppen. 
Während für die Master-Studierenden kein signifikanter Schulungsbedarf identifiziert werden 
kann, ist für die Bachelor-Studierenden durchaus ein Schulungsbedarf in diesem Themenfeld 
zu begründen. Nur rund dreiviertel der Bachelor-Studierenden wählten die richtige Antwort 
aus. Darüber hinaus gab es fast ein Fünftel, die es nicht wussten, sowie einige Studierende, 
die die falschen Antworten ausgewählt haben. 
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Fallstudie 8 „Freundschaftsdienst in der städtischen Druckerei“ 

 

Abbildung 22: Fallstudie 8 

Die Antwortmöglichkeiten 1 und 3 stellen hier regelkonformes Verhalten dar. Die Antwort-
möglichkeiten 2 und 4 stellen eine Veruntreuung öffentlicher Ressourcen möglicherweise in 
Zusammenhang mit Bestechlichkeit dar.9  
 
Bei den Studierenden des Bachelor of Public Administration ergab sich folgendes Antwortver-
halten. 
 

 
9 Siehe auch §266 StGB, §332 StGB sowie §334 StGB. 
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Abbildung 23: Antwortverhalten Fallstudie 8 (Bachelor-Studierende) 

43% der Befragten erkannten Antwort 1 als richtig, 31% Antwort 3. 3% wählten unzutreffen-
der Weise Antwort 2, 8% Antwort 5. 22% erklärten, dass sie es nicht wüssten.  
 
Bei den Studierenden des Studiengangs Master of Public Management ergab sich folgendes 
Antwortverhalten. 
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Abbildung 24: Antwortverhalten Fallstudie 8 (Master-Studierende) 

27% der Befragten erkannten Antwort 1 als richtig, 80% Antwort 3. Andere Antworten wurden 
nicht gewählt. 
 
Zusammenfassend ist feststellbar, dass sowohl bei den Bachelor-Studierenden als auch bei 
den Master-Studierenden Unsicherheiten bzw. Fehleinschätzungen verortbar sind. Während 
die Bachelor-Studierenden die beiden richtigen Antworten nur mit deutlich weniger als die 
Hälfte der Studierenden identifizieren und auch unzutreffende Antwortalternativen in Be-
tracht ziehen, weisen die Master-Studierende in Bezug auf Antwortmöglichkeit 3 eine sehr 
hohe Trefferquote auf. Die Relevanz von Antwortmöglichkeit 1 hingegen übersieht eine Drei-
viertelmehrheit. Hierdurch wird deutlich, dass für beide Studiengruppen ein Schulungsbedarf 
in diesem Themenfeld besteht. 
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 
 
Die Befragung hat deutlich gemacht, dass sowohl bei den Studierenden des Bachelor-Studien-
gangs Public Administration als auch bei den Studierenden des Master-Studiengang Public 
Management signifikante Unsicherheiten bei der Beurteilung von Korruptionssachverhalten 
bestehen. Diese manifestieren sich allerdings nur im kleineren Teilen im Bereich des Grundla-
genwissens zum Korruptionsphänomen. Die weitaus größeren Probleme bestehen in der Be-
urteilung praktischer Fälle und in der darauf basierenden Ableitung regelkonformen Verhal-
tens für Mitarbeitende im öffentlichen Dienst. 
 
Diese Defizite sind insofern problematisch, da das gestiegene Bewusstsein der Bedeutung von 
Korruptionsprävention im öffentlichen Dienst quasi zwingend ein hinreichend geschultes Per-
sonal voraussetzt. Nur so kann der öffentliche Dienst den Anforderungen, die er sich selbst in 
diesem Bereich gesetzt hat, gerecht werden. Da es vorteilhaft ist, wenn bereits neueinstei-
gende junge Mitarbeitende von Anfang an sensibilisiert sind für die Problematik der Korrup-
tion, ist eine frühzeitige Schulung anzustreben. Aufmerksamkeit und eine ausgeprägte Anti-
Korruptionskultur bei jungen Mitarbeitenden durchdringt dann nach und nach die öffentli-
chen Verwaltungen und löst Katalysator- und Multiplikatoreffekte dort aus. Diese werden un-
terstützt durch die jährlich vorgeschriebenen Informationsmaßnahmen der Dienststellen für 
alle Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes zum Korruptionsthema und über Maßnahmen 
der Korruptionsprävention. 
 
In Bezug auf die Bachelor-Studierenden kann die Hochschule eine wichtige Schulungsrolle 
übernehmen. Durch verstärkte Integration des Korruptionsthemas in die Lehrveranstaltungen 
und/oder durch separate Lehrveranstaltungsreihen kann die im öffentlichen Dienst notwen-
dige Anti-Korruptionskultur frühzeitig entwickelt werden. 
 
Aber auch für die Master-Studierenden hat sich in dieser Studie die Notwendigkeit zusätzli-
cher Schulungsmaßnahmen gezeigt. Somit ist auch das Curriculum des Master-Studiums zu 
überprüfen auf Möglichkeiten der Integration von Bildungsbausteinen zum Thema Korrup-
tion. 
 
Die Forschungsarbeit zeigt eine Vielzahl von weiterführenden Forschungsansätzen auf und bil-
det insoweit einen Grundstein für weitergehende wissenschaftliche Forschung. 
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Anlagen 
 
Anlage 1: Rohdaten zur Befragung der Bachelor-Studierenden 
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Anlage 2: Rohdaten zur Befragung der Master-Studierenden 
 

 


